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Abschrift 

Urkundenrolle Nr. 43 /1994  

Notariat Waldenbuch 

Waldenbuch 
Landkreis Böblingen 

Geschehen am 12. Januar 1994 

(i.W. zwölften Januar neunzehnhundertvierundneunzig) 

Vor mir, 

Notar Walter F r i c k 

beim Notariat Waldenbuch 

erscheinen heute in der Notariatskanzlei in Waldenbuch 

/ 1. Herr Helmut F a 1 1 e r ‚ Personaltrainer, 
L_ 	wohnhaft in 71111 Waldenbuch, Friedhofstraße 12, 

- geb. am 21. März 1944 - 

2. dessen Ehefrau, 
Frau Martina F a 1 1 e r: geb. Backeberg, 	hrrin. 
wohnhaft daselbst, 
- geb. am 12. August 1943 

3. Frau Harte-Maria B a c k e b e r g geb. Friedrichs, 
Rentnerin, 
wohnhaft in 71111 Waldenbuch, Geisckerstrae 12, 
- geb. am 8. März 1916 - 

Der Erschienene Ziff. 	1 ist persönlich bekannt: 	Erschienen. 
Ziff. 2 und 3 weisen sich aus durch ihre Personaauswise. 

Sie erklären mit der Bitte um Beurkundung folgendes 



I. Vorbemerkung  

Im Grundbuch von Hechingen, Heft 2575 sind die Erschienener 
Ziff. 1 bis 3 - je zu einem Drittel - als Eigentümer d€-
folgenden Grundstücke der 

Gemarkung Hechingen 

eingetragen 

BV Nr. 1 Fist. 1054/55 Hof- und Gebäudefläche 
Wohnhaus, 
Stauffenbergstrae 55 

BV Nr. 2 Fist. 1054/58 Hof- und Gebäudefläche 
Garage, 
Stauffenbergstra3e 59 

4,96 At 

2,85 Ai 

Fist. 1054/55 ist 	nach Abt. 	II 	des 	Grundbuchs 
Grunddienstbarkeiten für die jeweiligen Eigentümer der Grund 
stücke Fist. 1054/53, 1054/54 und 1054/56 der Gernarkur 
Hechingen, je bestehend aus einem Geh- und Fahrrecht, belastet. 

Nach Abt. III sind beide Grundstücke wie folgt belastet 

Nr. 3 	DM 230.000.- 	Grundschuld 	für 	die 	Kreissparkas 
Balingen, 

Nr. 4 
	

DM 178.000.- 	Grundschui 	für 	die 	Bausparkasjz  
Gemeinschaft der Freunde Wügtenrr 
gemeinnützige GnbH in Ludwigsburg. 

Ur. 5 	DII 59.000.- 	Grundschuld 	für 	1i 	(reissparas 
Balingen. 

Der beurkundende Notar hat das Grundbuch selbst nicht eingeseher. 
Zur Vorbereitung des heutigen Vertrags lag ihm ein unbeglaubjgtE 
Grundbuchauszug vom 17. Dezember 1993 vor. 
Die Erschienenen begnügen sich hiermit und verzichten auf ei 
weitergehende Grundbucheinsicht. 
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II. Ü b e r t r a gung s v er t r a g 

Herr Helmut F a 1 1 e r und Fau Marte-Maria B a c k e b e r g 

Ci b e r t r a g e n auf 

Frau Martina F a 1 1 e r 

abgehend von ihrem jeweils unabgeteilten Miteigentumsanteil von 
1/3 oder 333,33/1.000 an dem Fist. 1054/55 einen Mit-
eigenturnsanteil von jeweils 0,33/1000, so daß damit sich 
folgende Eigentumsquoten an dem Grundstück Fist. 1054/55 
ergeben 

Helmut Faller : 	 333/1.000, 
Martina Faller 	 334/1.000 
Harte-Maria Backeberg 	333/1.000 

Eine Gegenleistung hierfür ist nicht zu entrichten. 

Eine Gewährleistung für Rechts- und Sachmängel wird nicht 
geleistet. 

Ober den Eigentumsübergang sind wir uns einig. Wir bewilligen, 
Frau Martina Faller beantragt die Eintragung dieser 
Eigentumsänderung im Grundbuch. 

III. Vertrag gern. § 3 WEG  

Die Erschienenen beabsichtigen, das Grundstück Fist. 1054/55 in 
Wohnungseigentum aufzuteilen. 
Grundlage für die Begründung von Wohnungseigentum nach § 3 WEG 
ist, der amtliche Aufteilungsplan vom 20. Hai 1966, zu welchem 
die Stadt Hechingen am 9. November 1993 eine Bescheinigung nach 
§ 7 Abs. 4 Nr.  2 WEG erteilt hat. 

Wir übergeben eine Fertigung dieses Aufteilungsplans und der 
Bescheinigung und verweisen auf diesen Aufteilungsplan. 
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§1 

Die Eigentümer beschränken ihr Miteigentum an dem in der Vorbe-
merkung näher beschriebenen Grundstück in der Weise, daß jedem 
der Miteigentümer das Sondereigentum an folgenden Wohnungen ein-
geräumt wird wie folgt 

1. der Eigentümerin Marte-Maria Backeberg das Sondereigentum an 
folgenden WohnungeT 

a) Miteigentumsanteil von 	 91,'1.000 
an dem in der Vorbemerkung näher bezeichneten 
Grundstück Fist. 1054/55 Gemarkung Hechingen, 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 
Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichneten Wohnung 
im EG nebst einem AbTraum im UG, 

b) Miteigentumsanteil von 
	

187/1.000 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 

	 IL- 

Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit 
Nr. 4 bezeichneten Wohnung im 1. OG nebst 
einem Abstellraum im UG, 

c) Miteigentumsnteil von 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der im ?uftei1uncsp1an mit 

bezeichenten Wohnung im 2. OG nebst 
einem Abstellraum im UG; 

55/1.000 u- 

2. der Eigentümerin Martina 'a1er :as Sondreignr.:n n 
:oigenaen -Wohnungen 

a) Miteigentumsanteil von 	 138/1.000 
an dem in der Vorbemerkung näher bezeichneten 
Grundstück Fist. 1054/55 Gemarkung Hechingen, 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 

-Aufteilungsplan mit IjiZ. 1 bezeichneten Wohnung 
im EG nebst einem Abstellraum im UG, 

b) Miteigentumsanteil von 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit 
Nr.5 bezeichneten Wohnung im 1. OG nebst 
einem Abstellraum im UG, 

c) Miteigentumsanteil von 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit 
Nr.9 bezeichenten Wohnung im 2. OG, 

'35/1.000 

91/1.000 ‚ 
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3. dem Eigentümer Helmut Faller das Sondereigentum an folgenden 
Wohnungen 

a) Miteigentumsanteil von 
an dem in der Vorbemerkung näher bezeichneten 
Grundstück Fist. 1054/55 Gemarkung Hechingen, 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 
Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichneten Wohnung 
im EG nebst einem Ab'teflraum im UG, 

55/1.000 

b) Miteigentumsanteil von 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit 
Nr. 6 bezeichneten Wohnung im 1. OG nebst 
einem Abstellraum im UG, 

c) Miteigentumsanteil von 
an demselben Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der imAufteilungsplan mit 
Nr. 7 bezeichneten Wohnung im 2. OG. 

90/1.000 

1S8/1.000 

IV. Gemeinschaftsordnung  

5 

Gegenstand des Sondereigentunis 

Gegenstand des Sondereigentums sind die in § 1 dieser Teilungs-
erklärung bezeichneten Räume sowie die zu diesen Räumen gehören- 
en Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder 
eingefügt werden können, ohne daß dadurch das gemeinschaftliche 
Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines 
anderen Wohnungs- oder Teileigentümers über das nach § 14 WEG 
zulässige Maß hinaus beinträchtigt oder die äußere Gestaltung 
des Gebäudes verändert wird. In Ergänzung dieser Bestimmungen 
wird festgelegt, daß zum Sondereigentum gehören 

a) der Fußbodenbelag und der Deckenputz der im Sondereigentum 
stehenden Räume, 

b) die nichttragenden Zwischenwände, 
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c) der 	Wandputz 	und die 	Wandverkleidung 	sämtlicher 	zum 
Sondereigentum gehörenden Räume, auch soweit die putztragenden 
Wände nicht zum Sondereigentum gehören, 

d) die Innentüren der im Sondereigentum stehenden Räumen und bei 
Doppelfenstern die Innenfenster, 

e) sämtliche innerhalb der im Sondereigentum befindlichen Ein-
richtungen und Ausstattungen, 

f) die Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Gemeinschaftsantennen, 
Klingelanlagen u.ä., sowie für Kanalisation von den Haupt-
strängen an einschließlich der Abschluß- und Zapfhähne von 
Wasser- und Gasleitungen, der elektrischen Steckdosen und 
Schalter, 

g) Markisen, Rolläden und Jalousetten, 

h) alle sondereigentumsfähigen Räumlichkeiten, 	welche im 
Aufteilungsplan mit derselben Nummer bezeichnet sind 
(Abstellräume außerhalb der Wohnung) 

Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums sind das Grundstück 
sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die 
nicht im Sondereigentum eines Dritten stehen. Zum gemeinschaft-
lichen Eigentum gehört auch das jeweils vorhandene Verwaltungs-
vermögen einschließlich der Rücklagen sowie sämtliche Forderungen 
der Gemeinschaft wie Gewährleistungsforderungen, Hausgeld--
forderungen. 

Sondern u tzungsrech te 

An den mit den Ziffern 1 bis 5 bezeichneten PKW-Stellplätzen i 
Freien werden folgende Sondernutzungsrechte begründet 

Wohnung Nr.: 	 PKW-Steilplatz Ir. 

1 	 5 
3 	 2 
4 	 1 
6 	 4 
() 
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Der Sondernutzungsberechtigte eines PKW-Stellplatzes ist zur 
Instandhaltung, Pflege und gegebenenfalls Erneuerung auf seine 
Kosten verpflichtet. Lastkraftwagen, Omnibusse oder Wohnwagen 
dürfen dort nicht abgestellt werden. 

Allgemeines für die Sondernutzungsrechte 

Jeder Sondernutzungsberechtigte hat jederzeit Zu gestatten, da 
der Gegenstand seines Sondernutzungsrechtes betreten werden 
darf, 	damit 	Reparatur-, 	Kontroll-, 	Instandsetzungs-, 
Instandhaltungs-  und Wartungsarbeit,en am gemeinschaftlichen 
Eigentum vorgenommen werden können. 

Die Lage der Sondernutzungsrechte ergibt sich aus dem 
beigefügten Plan, welcher die Anlage 1 zu dieser Urkunde bildet. 

§4 

Zweckbestimmung 

Das gesamte Wohnanwesen dient ausschließlich  Wohnzwecken. Die 
Ausübung eines Gewerbes oder Berufes in einer Wohnung ist nur mit 
Zustimmung des Verwalters zulässig. 
Die Zustimmung kann widerrrufen oder untr Auflagen •rtei1t 
werden. 

Die Zustimmung kann nur aus einen wichtigen Grund ;arweigart 
werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn die Ausübung 
eines Berufes oder Gewerbes ine unzumutare Beeinträchtigung 
anderer Wohnungseigentümer oder Hausbewohner oder eine erhöhte 
Abnützung der i;-,i gemeinschaftlichen Gebrauch stehenden Gebäude-
teile befürchten läßt  oder wenn sie den Charakter des Hauses 
beeinträchtigt. 

§5 

Veräußerung des Wohnungseigentums 

Zur Veräußerung des Wohnungseigentums ist die Zustinmmung des 
Verwalters oder der übrigen Wohnungs- und Teileigentümer nicht 
erforderlich. 

-7 



§6 

Ins tandhal tung 

1. Die 	Instandhaltung der zum 	gemeinschaftlichen 	Eigentum 
gehörenden Teile des Gebäudes einschließlich der äußeren 
Fenster und des Grundstücks obliegt der Eigentümergemeinschaft 
der Wohnungseigentümer; sie ist vom Verwalter durchzuführen. 

2. Die Behebung von Glasschäden an Fenstern und Türen 	im 
räumlichen Bereich des Sondereigentums obliegt, auch wenn sie 
zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören, ohne Rücksicht auf 
die Ursache des Schadens dem betreffenden Wohnungseigentümer. 

3. Jeder Eigentümer hat sein Sondereigentum und die von ihm 
instandzuhaltenden Teile des Gemeinschaftseigentums so 
instandzuhalten, wie dies im Interesse der Gemeinschaft erfor-
derlich ist und dabei zu gewährleisten, daß keinem anderen 
Wohnungseigentümer und Hausbewohner über das bei einem 
geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nach-
teil erwächst. 

4 Jeder Eigentümer hat die im Bereich seines Sondereigentums 
vorgesehenen Einrichtungen, die der Ver- und Entsorgung 
dienen, wie Kontrolleinrichtungen und Kamintüren, zu dulden, 
ebenso den im Rahmen des Betriebes, der Instandhaltung, 
Erneuerung und Kontrolle erforderlichen Zutritt zu diesen 
Einrichtungen und Anlagen durch Beauftragte der emeinschaft. 

§7 

Lasten und Kosten 

Die Lasten des gerneinschaftlicben Eigentums sowie die Kosten der 
Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen Verwaltungen und des 
gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums 
tragen die Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis ihrer Miteigen-
tumsanteile, soweit in •ieserii rk1a?n keine 
abweichenden Bestimmungen enthalten sind. 

Ausgenommen hiervon sind folgende Kosten und Lasten 

a) Jeder Eigentümer trägt die auf ihn bzw. sein Sondereigentum 

	

entfalJenden Kosten allein bzw. 	anteilig, für die besondere 
t1e3vorrichtungen vorhanden sind oder die sonst in 
einwandfreier Weise gesondert festgestellt werden können, 
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b) von  den Verwalterkosten entfällt auf jede Wohnung ein gleicher 
teil ohne Rücksicht auf  die Größe des Miteigentumsanteils, 

Die Wohnungseigentümer sind zur Ansammlung einer angemessenen 
Instandhaltungsrücklage für das gemeinschaftliche Eigentum ver-
pflichtet. 

• - 	 - e T -  	 - - -lüs--  

sei kann au 	 eigentümerversammiung mit 2/3 Mehrheit 
der abgegebe' 	mn1 hr- r- 

Der rechtsgeschäftliche Erwerber haftet ab dem im notariellen 
Kaufvertrag bestimmten Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, 
Nutzungen und Lasten, im Fall der Besitzerlangung zu einem 
früheren Zeitpunkt ab diesem, unbeschadet der Haftung des 
Väuerers, für die laufenden Kosten und Lasten des 
gieinschaftlichen Eigentums (§ 16 Abs. 2 WEG) sowie für 
Rückstände des Veräul3erers gegenüber dem Gemeinschaftskonto. 
Soweit die Haftung des Veräu3eres noch besteht, haften dieser 
und der Erwerber als Gesamtschuldner. 

§8 

Wiederaufbau und Wiederherstellungspflicht 

1. Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die 
Wohnungseigentümer untereinander verpflichtet, den vor Ein-
tritt des Schadens bestehenden Zustand wieder herzustellen. 
Decken die Versicherungssumme und sonstige forderungen äen 
vollen Wiederherstellungsaufwand nicht, so ist jeder Wohnungs-
eigentümer verpflichtet, den nicht gedeckten Teil der Kosten 
in Höhe eines seinem Miteigentumsanteil entsprechenden Bruch-
teils zu tragen. 

2. Jeder Wohnungseigentümer kann sich innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der festgestellten Entschädigungsansprüche und der 
nach dem Aufbauplan ermittelten Kosten des Wiederaufbaus oder 
der Wiederherstellung durch Veräußerung seines Wohnungseigen-
tums befreien. Er hat zu diesem Zweck den Verwalter eine 
notariell beurkundete Veräußerungsvollmacht zu erteilen. Dabei 
ist der Verwalter zu ermächtigen, das Wohnungseigentum frei-
händig zu veräußern oder entsprechend g§ 53 ff. WEG verstei-
gern zu lassen. 
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In Ergänzung zu § 23 WEG wird bestimmt, daß es zur Gültigkeit 
eines Beschlusses über die dort genannten Bestimmungen hinaus 
einer Protokollierung des Beschlusses bedarf. Das Protokoll ist 
vom Versammlungsleiter und einem oder zwei von der Versammlung 
bestimmten Wohnungseintümer zu unterzeichnen. 

§ 12 

Stimmrech t 

In der Eigentümerversammlung gewährt jedes Wohnungseigentum eine 
Stimme. 

Hit den Stimmen lediglich über Belange der 

§ 13 

Wirtschaftspl an 

Für ein Kalenderjahr ist jeweils ein Wirtschaftsplan 
aufustel1en, der von der Eigentümerversammlung zu beschließen 
ist. Die Eigentümerversammlung kain das Wirtschaftsjahr auch 
anders festlegen. Die Aufstellung arfolgt 'urt den •Jirwa1ter. 

In den Wirtschaftsplan sind die nach dieser Teiiungserkirung ;on 
der Gemeinschaft aufzubringenden kosten in der für das Wirt-
schaftsjahr zu erwartenden Höhe einzusetzen. 

Bei Instandhaltungskosten ist zu berücksichtigen, daß ein ange-
messener Betrag für spätere Instandhaltungsarbeiten zurückzulegen 
ist. - 
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§ 14 

Grundsatz 

Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich 
nach den H 10 - 29 WEG und den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Gemeinschaft, sofern in dieser 
Teilungserklärung nichts anderes bestimmt ist. 

§ 15 

Anzeigepflicht des Wohnungseigentümers 

Der Wohnungseigentümer ist verpf]ichtet, von ihm bemerkte Mängel 
und Schäden am Grundstück oder Gebäude, deren Beseitigung den 
Wohnungseigentümern obliegt, dem Verwalter unverzüglich 
anzuzeigen. 

§ 16 

Mehrheit von Berechtigten an einem Wohnungseigentum 

Geht das Wohnungseigentum auf ;ehrere 9ersor-eiber, sc haben 
diese auf Verlangen des Verwalters amen Bvoilächtigten zu 
bestellen und dem Verwalter zu benennen. Der Sevolinächtigte ist 
berechtigt; Willenserklärungen und Zustellungen die im Zusammen-
h-ig mit dem Wohnungseigentum stehen, entgegenzunehmen und abzu-
g. en. 
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V. Grundbucherklärungen  

§ 17 

Einigung 

Die Grundstückseigentümer sind sich über die Einräumung des 
Sondereigentums nach § 1 mit dem in H 2 - 16 vereinbarten Inhalt 
einig. 
Die Eigentümer bewilligen und beantragen, im Grundbuch einzutragen 

1. die Einräumung des Sondereigentums nach § 1, 
2. die Bestimmungen der §§ 2 - 16 als Inhalt des Sondereigentums. 

§ 18 

Schi ußerkl ärun gen 

Zu Kostenzwecken geben wir den Wert des aufzuteilenden Grund-
stücks mit ca. DM 750.000.- an. 

Ober das für die Mieter gern. § 570 b BGB bestehende 
Vorkaufsrecht wurden wir belehrt. 

VI. Vereinbarung qem. § 1010 BGB 

Bezüglich Flst. 1054/58 GemarNung Hechingen :reffen wir die 
folgenden Vereinbarungen 

1 Die Miteigentümerin harte-Maria Backeberg erhält die in der 
Ilitte sich befindliche Garage, 

2 die Miteigentümerin Martina Faller erhält die von der Vorder-
seite der Garagen aus gesehen links befindliche Garage und 

3 der Miteigentümer Helmut Faller erhält die von der Vorder-
seite der Garagen aus gesehen rechts befindliche Garage 

jeweils zur alleinigen Nutzung zugewiesen. 
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Jeder Miteigentümer hat an der von ihm benützten Garage die 
laufenden Ausbesserungen auf seine Kosten vorzunehmen. 
Die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung des Daches und 
der Außenwände und des Vorplatzes tragen die Eigentümer 
gemeinschaftlich. 

Jeder Miteigentümer ist befugt, die seiner alleinigen Nutzung 
unterliegende Garage zu beliebigen Bedingungen zu vermieten. 
Die anderen Miteigentümer verzichten insoweit ausdrücklich auf 
eine Beteiligung an der Miete und erteilen entsprechende Voll-
macht. 
Wir vereinbaren ferner, daß die Gemeinschaft an diesem Grund-
stück niemals aufgehoben werden darf. 

Jeder Miteigentümer bewilligt und beantragt hiermit in das 
Grundbuch als Belastung seines Anteils und zugunsten des 
jeweiligen Miteigentümers einzutragen 

a) die Benutzungsregelung, 
b) den Ausschluß des Rechts, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 

verlangen. 

VII. V o 1 1 m a c h t 

Wir bevollmächtigen 

a) FrauErika R e i c h e r t 

b) Frau Rosemarie R u c k h 

c) Frau Susanne S c 

alle Justizangestellte beim Notariat Waldenbuch - 

- je einzeln -‚ 

zur Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die irgendwie mit 
der vorstehenden Urkunde nach dem Ermessen der Bevollmächtigten 
zusammenhängen. Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit. Die Vollmacht erlischt nicht durch den 
TÖd eines Vollmachtgebers, jedoch sechs Wochen nach Anlegung der 
Wohnungsgrundbücher. Sie ist von der Wirksamkeit der 
vorstehenden Urkunde unabhängig und ganz oder teilweise Übertrag-
bar. 

Die Vollmacht ermächtigt auch zu Ergänzungen und Änderungen 
dieser Urkunde. 

Von der Vollmacht kann nur in der Form der §§ 128 oder 129 BGB 
Gebrauch gemacht werden und ausschließlich so, daß die 
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Beurkundung durch den amtierenden Notar oder seinen Vertreter 
erfolgen muß. 

In Gegenwart des Notars den Erschienenen vorgelesen, von ihnen 
genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben 

/ 
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1 000/ 1000 stel 

Zu dem Gebäude gehören noch 5 Auto-Stellplätze 

sowie 3 Garagen 

Diese Flächen werden als Gemeinschafts-Anteil ausgewiesen,da sie keiner 
Wohneinheit zugeteilt sind. 

Als Gemeinschaftsanteile werden auch die UG-Räume,wie Heizung,Tankraum, 
Trockenraum, sowie das Treppenhaus mit allen Podesten ausgewiesen. 
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Aufteilung der Wohnungen im Hause 

Stzauffenbergstr. 55 in 32379 H e c h i n g e n 

Eigentümer M.M. Backeberg 

EG. 	: 2 

l.OG: 3 

2.OG: 1 

Zimmer Wohnung Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 8 

Eigentümer Martina Faller 

EG. : 3 Zimmer Wohnung Nr. 1 

1. OG: 1 	 Nr. 5 

2. OG: 2 
	

Nr. 9 

Eigentümer Helmut Faller 

EG. : 1 Zimmer Wohnung Nr. 2.' 

1. OG: 2 
	

ti 
	

Nr. 6 

2. OG.- 3 
	

11 
	

Nr. 7 



. 	Hechingen L c ein, p!cn 
Auszug aus dem Liegenschaftskatae' 

10 4/2  u. 10/28. 

1054/13 

1054/26 
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. fl 

vc n 

A. 

1993 

sbehörde - 

Erdgeschoß 

3_Zinmer. Wohnung : 

Berechnung 	der 	WohntlächE? 

Schlafen 	3.0 	x 	4.25 	 G 

Kind 	2.70 	x 	4.25 	 = 

Bad 	2.40 	x 	1.65 	 = 

WC 	 1.85 	x 	0.90 	 = 

Flur 	3.80 	x 	2.65 	= 	10.07 

.1. 	1.70 	x 	1.25 	= 	2.13_ 

Abst.Raum 	1.60 	x 	1,15 

14.88 
11.48 
3.96 
1.67 

7(4 

1.84 

Kuch./Eßz.2.70X4.535 = 12.24 

ürnen 	3.50 	x 	5.67 = 19.8 

73.86 

.1. 	.% 	Für 	Putz = 2.22 

71.64 

Loggia 	2.70 	x 	1.Jt = 1.U2 - 72.66 qm 

1-Zimmer WohnunG: Jcflr.en 	u. 	
4.Ü 	= 

S cril a ± e n 

.1. 	1.56 	x 	1.70= 	2.b5 
./. 	0.;15 	x 	(JL= 	[.20 

16.55 
Bad/WC 	1.uU 	x 	1.bü = 2.E6 
Flur 	2.70 	x 	1.10 =  2.7 
K o c r n 	s c ne 

22.08 
/ 	:;‚ 	Pi'4-. 

= 21.42 qm 

2-Zimmer Wohnung: L)un eo 	bu 	x 	4. 475 
rocr;./Ez.2.i,x 	j.oi= 

= 15.66 

Flur 
Schlaf en 	 x = 13.2b 
Bad/ WC 	7 0x 	i.2E .2.38 

.S. u2 
.1. 	3% 	für 	Putz = 

Lg3 	.7U 

= 	24.9 qm 

Ge.nIGe Wurft1äcna Erdqecnoi 	 123.07 q  

Gesamte vonnrlache Ii. Ubescfi9inc'so!an 
I1e Erdg3choe05 AnH qm 



dqrr 
k . r.cer 

edsbehörde 
1 

•____.ii 	.  

/ 
-- 

3 57 .---. 23 -r 

ei -bar  L 
00- 

qr; 

Ts: r?.tr 
k 2 cr - 

LJ. 

•1 
.scr.fen 12 oqI2oqrn 

essen L 	 

91  L 

- .• 	. - 	
/ 	. 	1 	i_ 

ii......... 

cflnen 

5 3.34 

:.wohr'er. 

Auf 
1 :10 	 10 

5o - 	 27o 	i5 	 . 
II 	 . 	 . -1 •' 	.. - C TiQjJfl 

2---- 38o 	---.----- 	
•. 

' _7 

396 

2.26—— 6o—' e 

27o 

2 
	

24 2 24 

5 	• 27 	..55 85 	 2 l - 4i6o— •--25 	 27o— 

F---27 	 . 	 27o 	 35o. 	4 	27o lilo 	 iiuo 	 ila 
.3o -- • 
	

6 3o- 	
24 

Up

- 

13 32 



21.o- 

396 
- 

1 jto 
2 7o- 

10 
' 0 

24 

3 Bo— 27o --o-» 

350— - - 

2/.o - 

lo 

A. fti!ungspIan 	y 
als Anae -3965±&nig 

210--o.. -226- - ‚ 

336Q- 
 

• •. 

350- 

schlafen 
11.88 qm 

• - wchner. 

1993 

Lst; 

3W2 

E 
0 

5 F7r 

essen 
6 30g 

•Lfen 

	-- 
...t.iLLLJ,iliTIi 

3 sqrn .......- 
gr 	 

	

1 ii.ii.J J.L1J 	 

t 	 tr5e.ten 

EIi 

hlo 	Ilo 	 lou 	lo 
G G2.7o 	35o - 	— 350 	 --2.7o!. 

	  6.3o 	 ---------- 63o ---- ----- .... 



396 -- 

2.2 6 — 

- 
2 26_ 2 1 6o 

24 	 222 

27o _ _.Lais- 	. 
3 80 -- - 	 270.; 

vcm 	I ,J 

3.5o 
11 

26o—' 

to 

1993 	- 
ib -ei örde 

4 

/ 

© 

: 

'..; 	- 
.1.•• 	1 - 

0 

‚cr9
9 
af en 
29m 

• rce r 

ftr 

abst 
178 c 

00 
.;' 

1--.ocr1er 

I2oqm 	-‚ 
JL.J 

essen F- 

UJ rI 

! 4: 

wohne 
15.76q 

scraer 
1.. ddqrr 

L 	 scr.tafe 

/ --- 
22crr. 

e3-bar 

25'2fl(). 

l?2 q 

-- wohnen -. 
1 

'sch1fer.  
to 29 0 rn 

wo. 

wonnen 

-. 	I9qrn 

1 	!arbe,ten '-H
1 t j:jt 

j.•;.r_j,_ 
	 in 	

LW 

‚' 	1•: 
L ••l 	. .. 

• 

2 

‚-} 
2i 	•. 	.LI.ss 	'i85 -- 	210 	 --2.15 ----o_125--4—  27o- 

‚ 	. 	-- 	
----- 	1 3 3 2 	 •1 


